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EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Brüssel, den 19.8.2010 
KOM(2010) 440 endgültig 

  

Empfehlung für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

zur Änderung des Beschlusses 2010/320/EU des Rates vom 10. Mai 2010 gerichtet an 
Griechenland zwecks Ausweitung und Intensivierung der haushaltspolitischen Überwachung 

und zur Inverzugsetzung Griechenlands mit der Maßgabe, die zur Beendigung des 
übermäßigen Defizits als notwendig erachteten Maßnahmen zu treffen 
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Empfehlung für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

zur Änderung des Beschlusses 2010/320/EU des Rates vom 10. Mai 2010 gerichtet an 
Griechenland zwecks Ausweitung und Intensivierung der haushaltspolitischen Überwachung 

und zur Inverzugsetzung Griechenlands mit der Maßgabe, die zur Beendigung des 
übermäßigen Defizits als notwendig erachteten Maßnahmen zu treffen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf Artikel 126 Absatz 9 und Artikel 136,  

auf Empfehlung der Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 136 Absatz 1 Buchstabe a AEUV besteht die Möglichkeit, für die 
Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, spezifische Maßnahmen zu erlassen, um die 
Koordinierung und Überwachung ihrer Haushaltsdisziplin zu verstärken. 

(2) Artikel 126 AEUV bestimmt, dass die Mitgliedstaaten übermäßige öffentliche Defizite 
zu vermeiden haben, und legt das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit fest. Der 
Stabilitäts- und Wachstumspakt, mit dessen korrektiver Komponente das Verfahren bei einem 
übermäßigen Defizit umgesetzt wird, bietet einen Rahmen, der die Politik der Regierungen 
zur umgehenden Wiederherstellung einer soliden Haushaltsposition mit Rücksicht auf die 
Wirtschaftslage unterstützt. 

(3) Am 27. April 2009 stellte der Rat in einem Beschluss gemäß Artikel 104 Absatz 6 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft fest, dass in Griechenland ein 
übermäßiges Defizit bestand. 

(4) Am 10. Mai 2010 erließ der Rat aufgrund von Artikel 126 Absatz 9 und Artikel 136 
einen an Griechenland gerichteten Beschluss zwecks Ausweitung und Intensivierung der 
haushaltspolitischen Überwachung und zur Inverzugsetzung Griechenlands mit der Maßgabe, 
die zur Beendigung des übermäßigen Defizits als notwendig erachteten Maßnahmen zu 
treffen.1 Als Pfad für die Defizitkorrektur legte der Rat folgende Höchstwerte für das 
öffentliche Defizit fest: 8 % des BIP 2010, 7,6 % des BIP 2011, 6,5 % des BIP 2012, 4,9 % 
des BIP 2013 und 2,6 % des BIP 2014. 

                                                 
1 Beschluss 2010/320/EU des Rates (ABl. L 145 vom 11.6.2010, S.6). 
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(5) Nach der Prognose, die bei Erlass des vorgenannten Ratsbeschlusses zur Verfügung 
stand, sollte das reale BIP 2010 um 4 % und 2011 um 2,6 % schrumpfen und anschließend 
wieder mit Raten von 1,1 % im Jahr 2012 sowie 2,1 % in den Jahren 2013 und 2014 wachsen. 
Beim BIP-Deflator wurden für die Jahre 2010 bis 2014 Werte von 1,2 %, -0,5 %, 1,0 %, 
0,7 % bzw. 1,0 % prognostiziert. Angesichts der inzwischen eingetretenen 
Wirtschaftsentwicklung sind die vorgenannten realen BIP-Wachstumsraten nach wie vor als 
mittleres Szenario anzusehen, bei dem sich Auf- und Abwärtsrisiken die Waage halten, 
wohingegen beim Deflator für die ersten Jahre nun mit einem erheblich höheren Wert 
gerechnet wird: 3 ½ %, 1 ¼ % und ½ % von 2010 bis 2012. 

(6) Griechenland hat bei der Umsetzung der im Ratsbeschluss geforderten Maßnahmen 
gute Fortschritte erzielt. In mehreren Bereichen wurden die Maßnahmen schon früher 
eingeleitet als verlangt. Dies gilt insbesondere für die Rentenreform, die Reform der 
Gemeindeverwaltung und die Veröffentlichung der monatlichen Daten zu den Einnahmen und 
Ausgaben des Staates. In einigen dieser Bereiche sind allerdings noch weitere Anpassungen 
nötig. 

(7) Am 6. August 2010 hat Griechenland dem Rat und der Kommission einen Bericht 
vorgelegt, in dem die zur Umsetzung des Beschlusses 2010/320/EU getroffenen Maßnahmen 
dargelegt werden. Die Kommission hat den Bericht bewertet und ist zu dem Schluss gelangt, 
dass Griechenland dem Ratsbeschluss vom 10. Mai 2010 hinreichend Folge leistet.2  

(8) Angesichts der vorstehenden Erwägungen scheint es angebracht, den Ratsbeschluss in 
verschiedenen Punkten zu ändern, wobei die Frist für die Korrektur des übermäßigen Defizits 
und der jeweilige Anpassungspfad für die öffentliche Defizitquote und den öffentlichen 
Schuldenstand unverändert bleiben sollten -  

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Beschluss 2010/320/EU des Rates wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Umfang von mindestens 3,2 % des BIP 
(4,3 % des BIP, falls Mittelübertragungen aus Vorjahresmaßnahmen geplant sind) 
zwecks Aufnahme in den Haushaltsentwurf 2011: Verringerung der Vorleistungen 
des Gesamtstaates um mindestens 300 Mio. EUR gegenüber dem Stand von 2010 
(zusätzlich zu den Einsparungen durch die in diesem Absatz erwähnte Reform der 
öffentlichen Verwaltung und der Gemeinden), Einfrieren des Rentenindex (mit dem 
Ziel einer Einsparung von 100 Mio. EUR), Einführung einer befristeten 
Krisenabgabe für hochprofitable Unternehmen (die in den Jahren 2011, 2012 und 
2013 zusätzliche jährliche Einnahmen in Höhe von mindestens 600 Mio. EUR 

                                                 
2 Mitteilung der Kommission „Follow-up des Ratsbeschlusses vom 10. Mai 2010 gerichtet an 

Griechenland zwecks Ausweitung und Intensivierung der haushaltspolitischen Überwachung und zur 
Inverzugsetzung Griechenlands mit der Maßgabe, die zur Beendigung des übermäßigen Defizits als 
notwendig erachteten Maßnahmen zu treffen“, KOM (2010) XXX endg. vom [19.] August 2010. 
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bringen soll), Steuervorauszahlungen für Selbständige (die im Jahr 2011 Einnahmen 
in Höhe von mindestens 400 Mio. EUR und in den Jahren 2012 und 2013 weitere 
Mehreinnahmen von jeweils mindestens 100 Mio. EUR bringen sollen), 
Verbreiterung der Mehrwertsteuerbasis durch Einbeziehung bestimmter derzeit 
mehrwertsteuerbefreiter Dienstleistungen sowie durch die künftige Anwendung des 
vollen Mehrwertsteuersatzes auf 30 % der Waren und Dienstleistungen, für die 
bislang der ermäßigte Mehrwertsteuersatz gilt (womit Einnahmen in Höhe von 
1 Mrd. EUR erzielt werden sollen), schrittweise Einführung einer Ökosteuer auf 
CO2-Emissionen (die Einnahmen in Höhe von mindestens 300 Mio. EUR im 
Jahr 2011 bringen soll), Erlass von Rechtsvorschriften durch die Regierung zur 
Reform der öffentlichen Verwaltung und zur Neuordnung der Gemeinden (mit dem 
Ziel einer Kostensenkung um mindestens 500 Mio. EUR im Jahr 2011 und jeweils 
weitere 500 Mio. EUR in den Jahren 2012 und 2013), Abbau von inlandsfinanzierten 
Investitionen (um mindestens 500 Mio. EUR) durch Priorisierung von 
Investitionsprojekten, die aus den EU-Strukturfonds finanziert werden, Setzen von 
Anreizen zur Regularisierung bei Verstößen gegen Flächennutzungspläne (was in 
den Jahren 2011 bis 2013 Einnahmen in Höhe von mindestens 1500 Mio. EUR, 
davon mindestens 500 Mio. EUR im Jahr 2011, bringen soll), Erzielung von 
Einnahmen aus der Vergabe von Glücksspiellizenzen (mindestens 500 Mio. EUR aus 
dem Verkauf von Lizenzen und 200 Mio. EUR aus jährlichen Lizenzgebühren), 
Verbreiterung der Bemessungsgrundlage für die Immobiliensteuer durch 
Neuberechnung der aktuellen Vermögenswerte (was zusätzliche Einnahmen in Höhe 
von mindestens 400 Mio. EUR bringen soll), höhere Besteuerung von 
Sachleistungen, unter anderem Besteuerung von Kfz-Leasingzahlungen (im Umfang 
von mindestens 150 Mio. EUR), höhere Besteuerung von Luxusgütern (im Umfang 
von mindestens 100 Mio. EUR), Erhebung einer Sondersteuer auf nicht genehmigte 
Gebäude (was Einnahmen von mindestens 800 Mio. EUR pro Jahr bringen soll), 
Ersetzung von lediglich 20 % der in den Ruhestand tretenden Bediensteten des 
öffentlichen Sektors (Zentralstaat, Gemeinden, Sozialversicherung, öffentliche 
Unternehmen, staatliche Agenturen und sonstige öffentliche Einrichtungen). 
Maßnahmen, die vergleichbare Einsparungen bringen, können in Absprache mit der 
Kommission in Erwägung gezogen werden;“ 

2. Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b wird gestrichen. 

3. Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) Einführung unabhängiger Prüfungen der zentralstaatlichen Verwaltung und der 
bestehenden Sozialprogramme;“ 

4. In Artikel 2 Absatz 2 werden die folgenden Buchstaben j und k angefügt: 

„j) Erstellung eines umfassenden Zentralregisters für öffentliche Unternehmen; 

k) Aktionsplan mit Terminen für konkrete Maßnahmen zur Errichtung einer zentralen 
Vergabebehörde.“ 

5. In Artikel 2 Absatz 3 werden die folgenden Buchstaben m bis r angefügt: 
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„m) Gesetz, das den Gemeinden Defizite bis mindestens 2014 untersagt; 

n) Veröffentlichung langfristiger Interimsprojektionen für die Rentenausgaben bis 2060 
gemäß der Gesetzgebung von Juli 2010 für die wichtigsten 
Rentenversicherungszweige (IKA einschließlich Beamtenversicherung, OGA und 
OAEE); 

o) Gesetz zur Einführung einer Obergrenze von 50 Mio. EUR für den Beitrag, den der 
Gesamtstaat im Rahmen seiner gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung im Zeitraum 
2011 bis 2013 an die Eisenbahnunternehmen zahlt, und zur Verankerung des 
Grundsatzes, dass der Staat den Eisenbahnunternehmen keine weitere explizite oder 
implizite Unterstützung leistet; 

p) Geschäftsplan für die griechische Eisenbahn. Der Geschäftsplan legt dar, wie der 
Geschäftsbetrieb unter Deckung der Abschreibungskosten ab 2011 rentabel gemacht 
werden soll, unter anderem durch Stilllegung unrentabler Strecken, Erhöhung der 
Tarife sowie Lohn- und Personalkürzungen; er enthält eine ausführliche 
Sensitivitätsanalyse, wie sich verschiedene Szenarien für die Tarifabschlüsse auf die 
Lohnkosten auswirken, erläutert verschiedene Personaloptionen und sieht die 
Restrukturierung der Holdinggesellschaft, einschließlich der Veräußerung von 
Grundstücken und anderen Vermögenswerten, vor; 

q) Einholung technischer Hilfe von internationalen Experten zu verschiedenen 
Aspekten der Effizienz und Wirksamkeit des Gesundheitswesens und der 
Krankenhausverwaltung, um die Effizienz zu steigern und Verschwendung 
einzudämmen; 

r) Durchsetzung der Zahlung von 3 EUR für regelmäßige ambulante Behandlungen in 
öffentlichen Krankenhäusern.“ 

6. In Artikel 2 Absatz 4 wird folgender Buchstabe b angefügt: 

„b) Veröffentlichung umfassender langfristiger Projektionen für die Rentenausgaben bis 
2060 gemäß der Gesetzesreform vom Juli 2010. Die Projektionen umfassen auch 
zusätzliche Altersversorgungssysteme (Rentenersatzkassen) und stützen sich auf die 
umfassenden Datenerhebungen der für Versicherungsmathematik zuständigen 
nationalen Behörde. Die Projektionen werden einem Peer Review unterzogen und 
vom EU-Ausschuss für Wirtschaftspolitik validiert.“ 

7. Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Maßnahmen zur Umsetzung der Erkenntnisse aus der ersten Phase der unabhängigen 
funktionalen Überprüfungen der zentralstaatlichen Verwaltung und der 
Sozialprogramme;“ 

8. In Artikel 2 Absatz 5 werden die folgenden Buchstaben d, e und f angefügt: 
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„d) Gesetz zur Änderung der Hauptparameter des Rentensystems, sollten die in Absatz 3 
Buchstabe n und Absatz 4 Buchstabe b vorgesehenen Projektionen zeigen, dass der 
projizierte Anstieg der öffentlichen Rentenausgaben im Zeitraum 2009-2060 über der 
Obergrenze von 2,5 Prozentpunkten des BIP läge; 

e) Überprüfung der Funktionsweise der zusätzlichen 
Altersversorgungssysteme/Rentenersatzkassen mit dem Ziel, die Ausgaben zu 
stabilisieren und die Haushaltsneutralität dieser Systeme sicherzustellen;  

f) Überprüfung der Liste der physisch und psychisch belastenden Berufe, damit sie 
nicht mehr als 10 % der Erwerbsbevölkerung erfasst; die neue Liste der schwierigen 
und gefährlichen Tätigkeiten gilt mit Wirkung vom 1. Juli 2011 für alle aktiven und 
künftigen Beschäftigten.“ 

9. In Artikel 2 Absatz 7 wird folgender Buchstabe c angefügt: 

„c) Maßnahmen zur Umsetzung der Erkenntnisse aus der zweiten Phase der 
unabhängigen funktionalen Überprüfungen der zentralstaatlichen Verwaltung und 
der Sozialprogramme;“ 

10. Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) öffentliche Ausgaben vor Auszahlung unter Kennzeichnung bereits überfälliger 
Zahlungen.“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Bekanntgabe in Kraft.  

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Hellenische Republik gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 
 […] 
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